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§ 99           Kosten  
 
1 Die Kosten der Landumlegung kann die Gemeinde soweit den Beteiligten überbinden, als 
ihnen Vor- und Nachteile erwachsen. 
 
2 Über die Verteilung der Kosten nach Absatz 1 ist zusammen mit dem Landumlegungsplan 
oder später separat zu entscheiden. 
 
Erläuterungen Absatz 2  

Absatz 2 regelt das Verhältnis des Entscheids über den Landumlegungsplan 
zum Kostenverteilungsentscheid. Wenn möglich ist im Sinn einer Vereinfa-
chung zusammen mit dem Entscheid über den Landumlegungsplan auch 
über die Kosten der Landumlegung zu befinden. In bestimmten Fällen kann 
es aber zweckmässig sein, die Kostenverteilung erst nach Rechtskraft der 
Landumlegung vorzunehmen, um - etwa wenn die Landumlegung rechtlich 
umstritten ist - unnötigen Aufwand zu vermeiden. 
Die Kosten etwa für die Erstellung einer neuen, gemeinsam genutzten Strasse 
im Gebiet der Landumlegung sind gestützt auf das Strassengesetz im Peri-
meterverfahren (und nicht im Landumlegungsverfahren) aufzuteilen. Selbst-
verständlich aber kann das Perimeterverfahren koordiniert mit dem Landum-
legungsverfahren durchgeführt werden. Die Regelung von Rechten bei be-
stehenden Strassen (Fahrwegrechte, Unterhaltskosten, Miteigentum usw.) da-
gegen erfolgt direkt im Rahmen der Landumlegung (B 62 vom 25. Januar 
2013, S. 40 f., in: KR 2013, S. 556). 

PBV – § 31 Kosten 
Dieser Paragraph entspricht inhaltlich dem bisherigen § 40 aPBV. Dabei 
wurden die Absätze 3-6 zum Absatz 3a-d zusammengefasst. 
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